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Caritas-Tarifkompromiss 
nimmt zweite Hürde 

Die Bundeskommission hat heute den Be-
schluss der Verhandlungskommission zur 
Tarifrunde 2012/2013 bestätigt: 

  3,5% mehr Lohn ab 01.07.12 
 1,4% ab 01.11.12 
 1,4% ab 01.02.13 
 Erhöhung der Ausbildungsvergütung: 

50 € ab 1.3.12 
40 € ab 1.8.13 

 Urlaubsregelung für Auszubildende 
wie für alle Caritasmitarbeiter  

 Übernahme des Tarifes Marburger 
Bund / VKA  für Ärzte ab 01.01.12 

 Erhöhung der Leistungs- / Sozial-
komponente im Jahr 2013 auf 2% in 
der Pflege sowie im Sozial- und Er-
ziehungsdienst 

 Neuregelung des Urlaubsan-
spruches: 
Der Urlaubsanspruch wird ab 2013 
wie im öffentlichen Dienst 29 Tage 
und ab dem 55. Lebensjahr 30 Tage 
betragen.  

Wer bereits einen Anspruch auf 30 
Tage hat, behält diesen.  
Im Jahr 2012 erhalten auch die Mit-
arbeiter unter 40 Jahren auf der 
Grundlage des Urteils des Bundes-
arbeitsgerichtes auf Antrag 30 Tage 
Urlaub. 

 
Mit dieser Entscheidung übernimmt die 
Bundeskommission die Tarifabschlüsse 
des Öffentlichen Dienstes teilweise zeit-
versetzt, aber wertgleich. 
 
Wie geht es jetzt weiter? 

Für die Mitarbeiter werden die Tarifrege-
lungen erst wirksam, wenn die Regional-
kommissionen die Vergütungsregelungen 
endgültig beschließen. 
 
Diese tagen an folgenden Terminen: 
Bayern: 3./4. Juli 2012 in Nürnberg 
Nord: 3./4. Juli 2012 in Osnabrück 
NRW: 3./4. Juli 2012 in Köln 
BaWü: 18./19. Juli 2012 in Karlsruhe 
Mitte: 21./22. August 2012 in Frankfurt 
Ost:  28./29. August 2012 in Berlin 
 

Weitere Beschlüsse: 
 

Zeitzuschlag für nächtlichen 
Bereitschaftsdienst 

Allen Mitarbeitern wird für nächtlichen 
Bereitschaftsdienst ab dem 1.7.12 ein 
Zuschlag von 15% pro Stunde gezahlt. 

 
12-Stunden-Schichten 

Auch für die Mitarbeiter in der Pflege so-
wie im Sozial- und Erziehungsdienst 
werden 12-Stunden-Schichten an Werk-
tagen per Dienstvereinbarung ermöglicht. 

 
Zusatzurlaub bei Jubiläen 

Nimmt ein Mitarbeiter bei seinem Dienst-
jubiläum Zusatzurlaub statt der Jubi-
läumszuwendung, so darf dieser die 
Höchstgrenze des Gesamturlaubs über-
schreiten. 
 
 
 
 

Alle Informationen und der newsletter unter 
 www.akmas.de 


